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OBERFLÄCHENNAHE GEOTHERMIE
= Erdwärme aus bis zu 400 Metern Tiefe

Grundsätzliche Aufgaben vorab

• Sparsam mit Warm- und Heizwasser umgehen
• Prüfen, ob Brauchwarmwasser benötigt wird: Bei Handwaschbecken kann kaltes  Wasser 

ausreichend sein und bei wenigen Entnahmestellen kann ggf. eine Umrüstung auf 
 dezentrale elektrische Lösungen effizienter sein, z.B. bei Ämtergebäuden ohne (regel-
mäßig benutzte) Duschen.

• Für Bestandsgebäude ein ganzheitliches Konzept sicherstellen, inklusive energetischer 
Sanierung und ggf. Erneuerung der Heizungsrohre oder der Heizungsverteilung (z.B. 
Umrüstung auf Flächenheizungen)

Ziel

• Wärmeversorgung für Gebäude und 
 Wärmenetze, in bestimmten Fällen auch 
Kühlung von Gebäuden.

• Oberflächennahe Geothermie stellt ganz-
jährig ein nahezu konstantes Temperatur-
niveau bereit. Dadurch ist eine betriebs-
kosten-günstige Wärmeversorgung oder in 
bestimmten Fällen auch Kühlung möglich.

Gut zu wissen

• Mit elektrischen Wärmepumpen lässt sich 
das Temperaturniveau auf Nutztemperatur 
anheben.

• Zur Erschließung sind Erdwärmekollektoren, 
Erdsonden, Grundwasserbrunnen oder 
kalte Netze nötig.

• Das System lässt sich gut mit einer Photo-
voltaikanlage kombinieren, die Eigenstrom 
erzeugt.
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Schritt 2 – Genehmigung einholen und  
Wirtschaftlichkeit abschätzen

• Erste wirtschaftliche Abschätzung vornehmen: Hierzu empfehlen wir den Online-Rechner
• Ermittlung des Wärme- und Kühlbedarfs (Zuständiger Heizungsbauer kann hierzu unter-

stützend bereits tätig sein.)
• Einholen möglicherweise notwendiger Genehmigungen eines privaten Sachverständi-

gen der Wasserwirtschaft oder eines amtlichen Sachverständigen des Wasserwirt-
schaftsamtes (siehe Schritt 1)
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Schritt 3 – In die Umsetzung gehen

• Ausschreibung der Planungs- und Ausführungsarbeiten
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Schritt 1 – Standortvoraussetzungen klären

• Frühzeitig wasserrechtliche Genehmigungsvoraussetzungen mit der unteren Wasserbe-
hörde und der Kreisverwaltungsbehörde klären

• Freie, nicht bebaute Flächen auf dem Grundstück identifizieren
• Standortcheck vornehmen, ob und wenn ja welche Technologie am Standort möglich ist 

(Erdwärmekollektor, Erdwärmesonde, Grundwasserwärmepumpe, erdberührte Beton-
bauteile, thermischer Untergrundspeicher)

https://www.waermewende.de/waermewende/eigentuemerinnen-mieterinnen/waermerechner/
https://www.karten.energieatlas.bayern.de/start/?comp=standort&lang=de&topic=energie_gesamt&bgLayer=atkis


Generell besteht eine Erdwärmeanlage aus zwei 
Komponenten: der Wärmepumpe und der Wär-
mequelle. Diese Anlage besteht in der Regel aus 
Erdwärmesonden, Brunnen, Kollektoren oder 
kalten Wärmenetzen. Die Auslegung und die 
damit verbundenen Kosten erfolgen immer indi-
viduell je nach Objekt und Wärmequelle sowie 
den örtlichen Bedingungen.

Geld sparen Sie bei den Betriebskosten der Erd-
wärmeanlage, denn diese sind bis zu 50 Prozent 
niedriger als bei einer Öl- oder Erdgasheizung. 
Die Jahresarbeitszahl (JAZ) ist die wichtigste 

Grundsätzlich gibt es zinsgünstige Darlehen bzw. 
Kredite. Je nach Ausführung und Art des Gebäu-
des gibt es zudem einen Zuschuss.

Auch sind Zuschüsse ohne Kredite möglich. 
 Orientierung über die vielfältigen Förderungen 
und der Unterscheidung Neubau und Bestands-
gebäude gibt es unter anderem bei der Energie-
effizienzberatung. Kostenlose Beratungen 
zu den aktuellen Förderprogrammen bieten 
C.A.R.M.E.N e.V. sowie die Bezirksregierungen 
an.

Welche Förderung / Zuschüsse gibt es für 
oberflächennahe Geothermie zur Beheizung kommunaler Gebäude?

Kennzahl für die Effizienz einer Wärmepumpen-
heizung. Es gilt: Je höher die JAZ einer Wärme-
pumpe, desto höher ist ihre Energieeffizienz. 
Aktuell ist eine JAZ von mindestens vier Stand 
der Technik. Dies bedeutet, dass mit einer Kilo-
wattstunde (kWh) Strom vier kWh Wärme ent-
stehen.

Für Nichtwohngebäude empfehlen wir eine indi-
viduelle Auslegung auf Basis der berechneten 
Heizleistung und des Warmwasserbedarfs 
sowie ggf. Prozesswarmwasser oder Kühlung.

Für Erdarbeiten und Wärmepumpen in Bestands-
gebäuden sind durch das Förderprogramm BEG 
(Stand 10/2022) Zuschüsse in Höhe von bis zu 
45 Prozent der Investitionskosten (für die 
Erschließung der Wärmequelle sowie die Wär-
mepumpe) möglich. Zusätzlich gibt es oft Förder-
ungen für die Fachplanung sowie die Baubeglei-
tung.

Auslegung und Kosten

https://www.carmen-ev.de/
https://www.energieatlas.bayern.de/kommunen/foerderung.html#foerd
https://www.bafa.de/DE/Energie/Effiziente_Gebaeude/effiziente_gebaeude_node.html


Eine Wärmeplanung oder ein Energienutzungs-
plan geben erste Auskünfte über die möglichen 
Einsatzgebiete von oberflächennaher Geother-
mie und werden zudem auch finanziell gefördert.

Um planerische Unsicherheiten zu beseitigen, 
kann die Kommune die wasserrechtlichen Vor-

Was kann die Kommune tun, 
um oberflächennahe Geothermie im Gemeindegebiet zu fördern?

aussetzungen klären und die Besitzer von 
Bestandswohngebäuden informieren. Bei Neu-
baugebieten ist eine indirekte Förderung der 
oberflächennahen Geothermie möglich, indem 
beispielsweise Erdwärmesonden oder Brunnen 
vorab gebaut und die Kosten als Teil der Erschließ-
ung an die Bauwilligen weitergereicht werden.
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